
Allgemeine Verkaufsbedingungen und Widerrufsbelehrung der Bergler Mineralöl GmbH für Lieferungen von Heizöl, 

Holzbrennstoffe, Pellets, Kraft- und Schmierstoffe (nicht Strom und Erdgas) gegenüber Unternehmern 

1. ALLGEMEINES 

(a) Ergänzende oder diese Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung (AGB) abändernde 

Vereinbarungen mit Gewerbekunden gehen diesen Bestimmungen vor, sofern sie von ihnen abweichen. 

(b) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine 

derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar 

abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

(c) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 

werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

2. GELTUNGSBEREICH 

(a) Diese AGB gelten für alle Lieferungen von Heizöl, Holzbrennstoffen, Pellets, Kraft- und Schmierstoffe der 

Firma Bergler Mineralöl GmbH. 

(b) Allen Angeboten, Bestellungen und Vertragsverhältnissen, die sich auf vorgenannte Lieferungen beziehen, 

liegen ausschließlich diese AGB zugrunde. 

(c) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Kunden werden nur Vertragsbestandteil, wenn 

ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt wird. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn 

wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des 

Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 

( ) Diese Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB. 

3. BESCHAFFENHEIT DER WARE 

(a) Die Beschaffenheit der gelieferten Ware entspricht den allgemeinen handelsüblichen DIN-Normen. 

Mitteilungen von Analysedaten geben unverbindliche Anhaltspunkte für die durchschnittliche Beschaffenheit der 

Ware. Abweichungen im handelsüblichen Rahmen sind zulässig. 

(b) Lieferung und Abrechnung von Heizöl EL erfolgt temperaturkompensiert auf Basis 15 °C. 

4. VERTRAGSABSCHLUSS; LIEFERUNG 

(a) Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als fest bezeichnet worden sind. 

(b) Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Belieferung durch unsere 

Zulieferanten. Dauerhafte Betriebsstörungen durch höhere Gewalt, Streik, Rohstofferschöpfung oder andere 

Gründe, die nicht von uns zu vertreten sind, berechtigen uns zum Rücktritt von noch nicht erfüllten Verträgen. 

Irgendwelche Rechte kann der Kunde hieraus nicht ableiten. 

(c) Über die Nichtverfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert. Eine bereits erhaltene 

Gegenleistung wird zurückerstattet. 

(d) Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der 

Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen nach 

seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) 

oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden. 

(e) Bei auf elektronischem Weg bestellter Ware wird dem Unternehmer der Zugang der Bestellung unverzüglich 

in Papierform oder per E-Mail unter Beifügung unserer AGB und Widerrufsbelehrung mit Muster-

Widerrufsformular bestätigt. Die Zugangsbestätigung stellt jedoch noch keine Annahme der Bestellung dar; auf 

Nr. 4 lit.d) wird verwiesen. Bei auf elektronischem Weg bestellter Ware sind wir berechtigt das Vertragsangebot 

innerhalb von zwei Werktagen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. 

(f) Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind ausschließlich unverbindliche Angaben, es sei 

denn, diese sind zwischen dem Kunden und uns ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden. 

(g) Der Kunde kann vier Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder 

einer unverbindlichen Lieferfrist schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Falls wir 

einen ausdrücklich als verbindlich vereinbarten Liefertermin oder eine ausdrücklich als verbindlich 

vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus einem anderen Grund in Verzug 

geraten, so muss der Kunde uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung 

setzen. Wenn wir diese Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so ist der Kunde berechtigt, vom 

Kaufvertrag zurückzutreten. 

(h) Vorbehaltlich der Einschränkungen nach nachfolgendem § 8 haften wir dem Kunden gegenüber 

im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft 

handelt, oder der Kunde infolge eines Lieferverzugs, den wir zu vertreten haben, berechtigt ist, sich 

auf den Fortfall seines Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen. 

(i) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern dem Kunden 

dies zumutbar ist. 

(j) Der Verkäufer ist berechtigt, die Lieferung auszusetzen, wenn nach Vertragsschluss ob-

jektiv erkennbar wird, dass die Zahlung durch den Käufer gefährdet ist (§ 321 BGB). Der 

Käufer kann dies durch Vorauszahlung oder Leistung angemessener Sicherheiten beseitigen. 

Bei Fortbestand der Gefährdung ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Die 

gesetzlichen Regelungen bleiben uneingeschränkt bestehen. 

5. EIGENTUMSVORBEHALT 

(a) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der 

Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 

Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch 

uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der 

Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – 

anzurechnen. 

(b) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf 

eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 

(c) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 

die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde 

für den uns entstandenen Ausfall. 

(d) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch 

bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt) unserer Forderung ab, die 

ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob 

die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt 

der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 

unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 

Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und 

insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 

Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen 

Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 

dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

(e) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. 

Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 

Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich 

MWSt unserer Forderung) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 

durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte 

Kaufsache. 

(f) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben 

wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, 

einschließlich MWSt unserer Forderung) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 

Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen 

ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so 

entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

(g) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die 

Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 
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Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der 

realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die 

Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

6. ZAHLUNG 

(a) Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 

Maßgeblich für die Frist ist ausschließlich das Rechnungsdatum. Zahlungen sind in bar oder durch SEPA-

Überweisung zu leisten. Bei bargeldloser Zahlung ist in jedem Fall der Zeitpunkt der Gutschrift auf unserem 

Konto maßgebend. Sind wir durch Mandatierung des Kunden zum Einzug unserer Forderung durch SEPA-

Lastschrift berechtigt beträgt die Frist für die Vorab-Ankündigungsfrist/Pre-Notification einen Kalendertag. 

(b) Im Falle von Rücklastschriften hat der Kunde entstandene Bankgebühren zu ersetzen und eine 

Bearbeitungsgebühr von EUR 15,-- je Rücklastschrift zu zahlen. Nach einer Rücklastschrift befindet sich der 

Kunde automatisch in Verzug, ohne gesondert gemahnt werden zu müssen. 

(c) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 

unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit 

befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

7. GEFAHRENÜBERGANG; ANNAHMEVERZUG 

(a) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit 

der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs 

und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der 

Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person 

oder Anstalt über. 

(b) Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde in Annahmeverzug kommt. Die Gefahr des zufälligen 

Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung geht zu diesem Zeitpunkt auf den Kunden über. 

(c) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich 

unsere Lieferung aus anderen, vom Kunde zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des 

hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (zB Lagerkosten) zu verlangen. 

8. RECHTE BEI VERZUG UND MÄNGELN; HAFTUNG 

(a) Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen dem Kunden und uns vereinbarte 

Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte oder die Verwendung 

allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die der Kunde nach unseren öffentlichen Äußerungen 

erwarten konnte, hat, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir aufgrund der 

gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. 

(b) Die Nacherfüllung erfolgt nach Wahl des Kunden durch Beseitigung des Mangels 

(Nachbesserung) oder Lieferung neuer Ware. Dabei muss der Kunde uns eine angemessene Frist 

zur Nacherfüllung gewähren. Der Kunde ist während der Nacherfüllung nicht berechtigt, den 

Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die Nachbesserung zweimal 

vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, ist 

der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag 

zurückzutreten. 

(c) Der Kunde kann Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann geltend machen, 

wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt das Recht des Kunden, weitergehende 

Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Absätze geltend zu machen. 

(d) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, 

die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren 

Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen für sonstige 

Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, 

unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der 

Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist, haften wir uneingeschränkt nach 

dessen Vorschriften. 

Wir haften auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine 

solche bezüglich des gelieferten Gegenstands abgegeben haben. Treten Schäden ein, die zwar darauf 

beruhen, dass die von uns garantierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und treten diese Schäden 

jedoch nicht unmittelbar an der von uns gelieferten Ware ein, so haften wir hierfür nur dann, wenn das 

Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von unserer Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie 

umfasst ist. 

(e) Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels auf der einfach fahrlässigen 

Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, also der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 

deren Einhaltung der Kunde als Käufer regelmäßig vertrauen darf, so ist unsere Haftung auf den bei 

Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden begrenzt. Das Gleiche gilt, wenn dem 

Kunden Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen. 

(f) Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar unabhängig von der 

Rechtsnatur der von dem Kunden gegen uns erhoben Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt unsere 

Haftung nach vorstehendem Absatz (c). 

9. DATENSCHUTZ 

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden und gibt seine Einwilligung dazu, dass alle ihn 

betreffenden Daten aus der vorliegenden Geschäftsbeziehung, auch personen- und 

rechnungsbezogene Daten gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) im 

Rahmen unserer elektronischen Datenverarbeitung gespeichert werden. Die Einwilligung des Kunden 

zur Datenspeicherung ist freiwillig. Der Kunde hat einen Auskunftsanspruch bezüglich der zu seiner 

Person gespeicherten Daten. 

10. BONITÄTSPRÜFUNG 

Der Kunde versichert hiermit in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen zu leben. Außerdem erklärt 

der Kunde sich mit einer Bonitätsprüfung durch Bankauskunft einverstanden. 

11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

(a) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, 

den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(b) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(c) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 

Erfüllungsort. 

(d) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 

wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganze oder teilweise 

unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der 

unwirksamen möglichst nahe kommt. 
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